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Herausgegeben vom Schweizerischen Ost-Institut
11. Jahrgang Nr. 13

Erscheint alle zwei Wochen
Bern, 1. Juli 1970

Der Richter in der Nazizeit

Was die Richter in Deutschland zur Nazizeit zu
tun hatten, kann man nicht scharf genug formulieren.

Aber hie und da ist es von Mutzen, ihre
Tätigkeit ausgesprochen mild zu formulieren,
weil man dann nämlich jenen Leuten auf die
Schliche kommt, welche diese Tätigkeit wieder
salonfähig machen wollen.
Formulieren wir also milde, ungefähr im Sinne
des damaligen nationalsozialistischen
Selbstverständnisses:

Der Richter, der in Hitlerdeutschland die
nationalsozialistische Gesetzlichkeit durchzusetzen
hatte, war zum Formierer, zum Sozialingenieur
geworden. Das führte zur engen Anlehnung an
die herrschenden Kräfte, zur Einschränkung der
formalen Unabhängigkeitsgarantien, der Unab-
selzbarkeit, Unversetzbarkeit, Weisungsfreiheit.

Es gibt Leute in Deutschland, die das wieder
haben möchten. Die gerne möchten, dass der Richter

unter Aufopferung der richterlichen
Unabhängigkeit dazu gebracht werde, Weisungen der
übergeordneten politischen Organe auszuführen.
Natürlich können sich solche Leute heutzutage
nicht gut auf das Vorbild Hitlers berufen. So
berufen sie sich auf zeitgemässere Vorbilder.
In der vom Frankfurter Landgerichtspräsidenten

Wassermann herausgegebenen Schrift
«Justizreform» (Berlin und Neuwied 1970) schreibt ein
Oberlandesgerichtsrat Rasehorn über den
angestrebten «neuen Richtertyp»:

«Wir finden ihn in den kommunistischen
Oststaaten, auch in der DDR. Mit dem Hinweis
auf das kommunistische Gesellschaftssystem
kann für uns kein Urteil gesprochen sein. Ohnehin

miisste uns die Effizienz dieses Systems auf
einigen Gebieten ausserhalb des ideologischen
Bereichs —- auf dem Erziehungswesen (angezeigt
in den sportlichen Erfolgen), in der Durchsetzung

der Gleichberechtigung der Geschlechter
— zum Nachdenken bringen. Der Richter, der
drüben die ,sozialistische Gesetzlichkeit' durchzusetzen

hat, kann dann auch bei uns zum
Formierer, zum Sozialingenieur werden. Das wird
also wie dort zur engen Anlehnung an die
herrschenden Kräfte führen, zur Einschränkung der
formalen Unabhängigkeitsgarantien, der Unab-
setzbarkeit, Unversetzbarkeit, Weisungsfreiheit.

.»

Ja, das sind so die Empfehlungen für die neue
Justiz. Es fehlte nur noch, dass solche Stimmen
auch noch als antifaschistisch ausgegeben würden.

Denkste! Das fehlt wohl am allerwenigsten.
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Husaks Wort
Laut Parteichef Gustav Husak soll gegen
Alexander Dubcek, der nunmehr auch seinen
Exilposten als Botschafter in der Türkei verloren
hat, kein politischer Prozess geplant sein.

Laut den wiederholten seinerzeitigen Erklärungen

des gleichen Gustav Husak sollten im
Zusammenhang mit der «Normalisierung» überhaupt
keine politischen Prozesse stattfinden. Es haben
schon mehrere stattgefunden, und andere sind
angekündigt.

Laut den wiederholten seinerzeitigen Erklärungen

von Gustav Husak sollte der «Januarkurs»
(von 1968) trotz der Okkupation fortgesetzt werden.

Er ist abgeschafft worden, und man ist
sogar zu einem viel härteren Regime zurückgekehrt

als es vor 1968 bestand.

Es gibt erstens keinerlei Anzeichen dafür, dass
sich Gustav Husak an sein Wort hält. Es gibt
zweitens keinerlei Anzeichen dafür, dass sich die
Sowjets an Gustav Husaks Wort halten. cb
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